
 

  
Belehrung 

 
 
Allgemeines 
 
Das Rauchen ist im gesamten Vereinsheim nicht gestattet. 
Im Falle eines Brandes ist sofort der Trainer zu informieren und dessen Anweisungen zu 
befolgen. Die Rettungswege sind mit grünen Schildern gekennzeichnet. Die Feuerlöscher 
befinden sich entsprechend der Fluchtpläne an den gekennzeichneten Stellen. 
Eine Haftung für die Wertgegenstände wird nicht übernommen. Wertsachen können beim 
Trainer abgegeben werden. Ein Diebstahl ist sofort anzuzeigen. 
Im gesamten Vereinsheim insbesondere auf Treppen wird nicht gerannt, außer der Trainer 
erlaubt es zu Trainingszwecken ausdrücklich. 
Die Einnahme von Alkohol und Drogen ist verboten. Es gilt das Jugendschutzgesetz. 
Mitgebrachte Flaschen und anderer Verpackungsmüll ist wieder mit zunehmen. 
Das Anbringen und Auslegen von vereinsfremden Schriftstücken/ Werbungen/ Flyern ist nur 
mit Genehmigung des Vorstandes erlaubt. 
Beim Verlassen der Umkleiden darauf achten, das Wasserhähne zugedreht und Fenster 
geschlossen sind. Heizkörperventile stehen zwischen Stufe 1 und 2. 
 
 
Training 
 
Die Trainingsräume dürfen nicht mit Straßenschuhen betreten werden. 
Trainer und Tänzer/Sportler haben während der Trainingszeiten tanz/sportgerechte Kleidung 
zu tragen. Um Verletzungen vorzubeugen, sind Uhren und Schmuckgegenstände während 
des Trainings abzulegen, soweit von ihnen Gefahren für den Teilnehmer selbst oder andere 
Teilnehmer ausgehen können. Im Weigerungsfall entscheidet der Trainer über die Teilnahme 
des Tänzers an dem jeweiligen Training. 
Die Musikgeräte werden nur vom Trainer oder einer durch ihn benannten Person bedient. 
Mit etwaigen Sportgeräten wird sorgsam umgegangen, bei mutwilliger Zerstörung wird  
Schadenersatz verlangt. Etwaige Beschädigungen sind sofort zu melden. 
Das Klettern auf Brüstungen, Sitzen auf Heizungen und Fensterbrettern ist verboten. 
Trinken und Essen(auch Kaugummi) während des Trainings ist nur in Absprache mit dem 
Trainer gestattet. 
In den Pausen sind die Räume wenn nötig stoß zu lüften. 
Jede Verletzung ist sofort dem Trainer anzuzeigen. 
 
 
Lärmbelästigung 
 
Aus Rücksicht zu anderen Trainingsgruppen ist im gesamten Clubheim die Lärmbelästigung 
auf ein Minimum zu reduzieren. Dies gilt in den Abendstunden auch außerhalb des 
Gebäudes. 
Die Musikanlage ist in angemessener Lautstärke zu betreiben. Die Fenster sind wenn möglich 
geschlossen zu halten. 
 
 
 

gez. Der Vorstand  


